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///. Übergangsbestimmungen.

Art. 9. Die Bundessubvention an die Primarschulen fällt als
Beitrag an die Leistungen des Kantons für das Primarschulwesen
in die Staatskasse. Über die Verwendung derselben entscheidet der
Landrat nach Maßgabe des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1903.

Art. 10. Die Abänderungen treten nach Annahme durch die
Volksabstimmung vom 1. Mai 1932 in Kraft mit Rückwirkung auf
1. Januar 1932 und Art. 1 auf den 1. Januar 1930.

Mit diesem Zeitpunkt sind auch alle diesem Gesetze
widersprechenden Bestimmungen aufgehoben.

Art. 11. Der Erziehungsrat ist mit der Vollziehung des
Gesetzes beauftragt.

V. Kanton Schwyz.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1933.

VI. Kanton Obwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1933.

VII. Kanton Nidwalden.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1933.

VIII. Kanton Glarus.
Lehrerschaft aller Stufen.

Die Landsgemeinde vom 7. Mai 1933 hat dem Antrage des Landrates
zugestimmt, daß die Beiträge des Kantons an jede Lehrstelle der Primarund

Handwerkerschule und der Arbeitsschule nach § 61. Absatz 1. sowie der
Sekundär- und der Höheren Stadtschule nach § 52, Absatz 1 und 2, des
Schulgesetzes vom 4. Mai 1930 und in gleicher Weise die staatlichen
Dienstalterszulagen an die Lehrer und Lehrerinnen der genannten Schulstufen
nach § 3 des Gesetzes über die Besoldungen der Lehrer vom 5. Mai 1929
für die Dauer vom 1. Juli 1933 bis 30. Juni 1935 um 6 % herabgesetzt werden.
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